
Das Projektteam „100 Äcker für 
die Vielfalt!“ und das Netzwerk 
Blühende Landschaft haben ein 
Positionspapier vorgelegt, wel-
ches nachfolgend im Wortlaut 
wiedergegeben wird. Die Hin-
weise sollen helfen, den Schutz 
der Ackerwildkräuter (und da-
mit indirekt der Blütenbestäu-
ber) bestmöglich in den Länder-
programmen zur Umsetzung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zu verankern.

Hintergrund und Anlass
Die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) der Europäischen Union 
bietet aktuell eine große Chan
ce für mehr Naturschutz in der 
Agrarlandschaft. Mit der an
stehenden Agrarreform sind 
erstmals verpflichtende Maß
nahmen zum Schutz der Leis
tungsfähigkeit des Naturhaus
haltes und der Erhaltung der 
Biodiversität für alle Land
nutzer, die Direktzahlungen 
erhalten (sog. 1. Säule), zu 
erwarten. So sollen auf Acker
standorten sogenannte „öko
logische Vorrangflächen“ da 
zu beitragen, die Biodiver  
sität in der Agrarflur zu 
 steigern. Ebenso steht eine 
Weiterentwicklung der freiwil
ligen Agrar umwelt maßnah
men (AUM, innerhalb der  
sog. 2. Säule) an, welche von 
den EUMitgliedstaaten (in 
Deutschland sind die Bundes
länder zuständig) kofinan
ziert werden müssen. 

In der 1. und 2. Säule wer
den AnsaatBlühstreifen, die 
als AUM insbesondere in der 
ablaufenden Förderperiode 
weite Verbreitung gefunden 
haben, als Maßnahme zur Er
haltung und Förderung der 
Agrarbiodiversität im Acker
bau propagiert. Dieser Ansatz, 
der überspitzt mit „Vielfalt aus 
der Samentüte“ formuliert 
werden kann, berücksichtigt 
jedoch nicht die Ansprüche der 
vielfach von massivem Rück
gang betroffenen Ackerwild
kräuter und kann diese zusätz
lich gefährden. Im vorliegen
den Positionspapier wird dar
gestellt, wie Ackerwildkraut
schutz und BlühflächenAn
saaten gleichermaßen umge

setzt werden und die Biodiver
sität in der Agrarlandschaft 
fördern können.

Die Vielfalt ist gefährdet!
Ackerwildkräuter sind die 
Stiefkinder des Naturschutzes. 
Die Farben von Kornblume 
und Mohn sind erst durch die 
historische Landnutzung Teil 
der Kulturlandschaften Mittel
europas geworden. Im Zuge 
der Industrialisierung der 
Landnutzung haben chemisch
synthetische Spritzmittel und 
hohe Düngergaben zu einer 
drastischen Artenverarmung 
auf den Äckern geführt, die die 
Pflanzen und Tierwelt glei
chermaßen betrifft. Bis heute 
konnte kein flächenhaft wirk
sames Schutzkonzept realisiert 
werden; der Artenschwund 
schreitet weiter voran. 

Das von den Teilnehmerin
nen und Teilnehmern der „Ta
gung zum Schutz der Acker
wildkrautflora“ am 25./26. 
06.2004 erarbeitete Karl stad
ter Positionspapier zum Schutz 
der Ackerwildkräuter (van El-
sEn et al. 2006) hat Schutz
möglichkeiten aufgezeigt und 
Forderungen an Bürger, Fach
leute und Politiker gestellt. 
Leider trägt zusätzlich der 
großflächige und undifferen
zierte Einsatz von Ansaat
Blühmischungen zur Gefähr
dung der Arten bei.

Auch die Populationen blü-
tenbestäubender Insekten 
sind in vielen Agrarlandschaf
ten in kritischem Zustand oder 
so stark zurückgegangen, dass 
die Bestäubung von Kultur 
und Wildpflanzen nicht mehr 
gesichert ist. Die Populationen 
der halbdomestiziert gehalte

nen Honigbiene (Apis mellife-
ra), die als das wichtigste be
stäubende Insekt vieler Kultur
pflanzen gilt, müssen alljähr
lich hohe Winterverluste hin
nehmen. Viele Faktoren wir
ken hier zusammen, wobei der 
Nahrungsmangel insbesonde
re in den Sommermonaten von 
Juni bis September eine Zufüt
terung während der „Trachtlü
cke“ notwendig macht und zur 
Schwächung der Bienenvölker 
beiträgt. 

Die Populationen der wild 
lebenden Bestäuberinsekten 
sind weitaus gravierender be
droht, in den Roten Listen gel
ten jeweils mehr als 60 % der 
Wildbienen und Tagfalter im 
Bestand als nicht gesichert. Die 
Datenlage ist hier noch unvoll
ständig. Einzelne wissen
schaftliche Studien haben in 
den letzten Jahren Belege für 
den Artenverlust und Popula
tionsrückgang dieser Arten
gruppen geliefert. Ebenso ist 
die wirtschaftliche und zentra
le ökosystemare Bedeutung 
der Bestäubung durch mehre
re Forschungsbeiträge in den 
letzten Jahren evident gewor
den.

Mit dem Schutz und der 
Erhaltung einer artenreichen 
Ackerwildkraut-Flora ist fast 
immer auch eine Förderung 
bestäubender Insekten ver-
bunden, weil viele Ackerwild
kräuter von teils stark gefähr
deten und spezialisierten In
sekten (z.B. Wildbienen wie 
MohnMauerbiene – Osmia 
papaveris, EhrenpreisSand
biene – Andrena viridescens 
oder BuckelSeidenbiene – Col-
letes daviesanus) bestäubt wer
den. 

Vielfalt aus der Samentüte?
Ein Positionspapier zur Integration des Ackerwild kraut
schutzes in AnsaatBlühstreifenProgramme

Von Thomas van Elsen und Holger Loritz (Redaktion)

K u r z  b e r i c h t e t
Wenn bestäubende und sa

menverbreitende Tiere von 
Maßnahmen des Ackerwild
krautschutzes profitieren, er
höht dies wiederum die Über
lebensfähigkeit der Wildkraut
populationen. Darüber hinaus 
gehören einige Ackerwildkräu
ter, z.B. Kornblume (Centaurea 
cyanus), Kornrade (Agrostem-
ma githago) und AckerSpörgel 
(Spergula arvensis), auch für 
häufige und weniger speziali
sierte Insekten (z.B. Honigbie
ne, einige Hummel und 
Schmetterlingsarten) zu den 
wichtigen Pollen und Nektar
quellen. Diese Wildkräuter 
wurden deshalb von den Im
kern in früheren Zeiten gezielt 
in Getreideanbaugebieten als 
Sommertrachten genutzt. 
Noch heute wird in manchen 
Regionen, z.B. in Mecklen
burgVorpommern, Kornblu
menHonig gewonnen.

Bisherige Schutzmaßnahmen 
unzureichend!
In Agrarumweltmaßnahmen 
zur Anlage von Blühstreifen 
und Blühflächen findet der 
Ackerwildkrautschutz leider 
noch immer zu wenig Berück
sichtigung, obgleich die Acker
wildkräuter zu den am stärks
ten von Artenverlust und Po
pulationsrückgang betroffenen 
Pflanzengruppen in Deutsch
land zählen. Als eine Antwort 
auf die Notlage der Blütenbe
stäuber und anderer Tiere der 
Feldflur wurden zuletzt in 
vielen Bundesländern Blühflä-
chen durch AUM mit Beträgen 
von 450 bis 750 €/ha gefördert 
(in einigen Bundesländern 
auch deutlich höher, z.B. Bay
ern je nach Ertragsmesszahl 
bis zu 2 000 €/ha). Deutsch
landweit sind seither etwa 
57 000 ha Blühflächen eingesät 
worden. 

Der Anbau von im Frühjahr 
ausgebrachten Blühmischun
gen kann auf Äckern, in deren 
Samenpotenzial noch selten 
gewordene Ackerwildkräuter 
vorkommen, in direkter Kon
kurrenz zu dem Schutz winter
annueller Ackerwildkräuter 
stehen, die auf Zeitpunkte der 
Bodenbearbeitung im Herbst 
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angewiesen sind. Zudem wird 
nicht selten Saatgut verwen
det, das aus Sicht des botani
schen Artenschutzes eine pro
blematische Artenzusammen
setzung und Herkunft auf
weist.

Das Ziel: Ackerwildkräuter 
und Insekten gleichermaßen 
fördern!
Ein von der Deutschen Bundes
stiftung Umwelt (DBU) geför
dertes Projekt „100 Äcker für 
die Vielfalt“ (www.schutzaeck
er.de) bemüht sich um die Ein
richtung eines Schutzgebiets
Netzwerks langfristig gesicher
ter Schutzäcker für die Acker
wildkrautFlora, das „Netz
werk Blühende Landschaft“ 
(www.bluehendelandschaft.
de) um Maßnahmen zur För-
derung und Sicherung der 
Insektenvielfalt in der Kultur
landschaft. Damit die Bemü
hungen um den Erhalt und die 
Entwicklung der Artenvielfalt 
zum Erfolg führen, müssen sie 
einher gehen mit verbesserten 
Förderinstrumenten. AUM 
müssen so ausgestaltet wer
den, dass Synergien genutzt 
und sektoral auf bestimmte 
Artengruppen fixierte Zielset
zungen überwunden werden. 

Im vorliegenden Papier 
wird gefordert, künftige För-
derprogramme auf Ackerflä-
chen so auszugestalten, dass 
Ziele des Ackerwildkraut-
schutzes und das Ziel der 
Förderung einer artenrei-
chen Insektenfauna durch 
Blühmischungen gleicher-
maßen erreicht werden. Die 
sachgemäße Ausgestaltung 
und differenzierte Anwendung 
von Förderprogrammen soll 
und kann ein effizienter Mosa
ikstein in dem Bemühen sein, 
den Verlust an biologischer 
Vielfalt in der Agrarlandschaft 
zu stoppen. 

Zentrale Forderungen
Für die Umsetzung in Förder
programmen der Bundeslän
der aus Sicht des Ackerwild
kraut und Insektenschutzes 
wird festgestellt: „Vielfalt aus 
der Samentüte“ ist keine ge-
nerelle Lösung für den Rück-

gang der Artenvielfalt in der 
Kulturlandschaft. Der Schutz 
selten gewordener und be
drohter Ackerwildkräuter 
muss in der Konzipierung der 
Förderprogramme berücksich
tigt werden. Gleichzeitig bietet 
sich die Chance, bedrohte spe
zialisierte Bestäuberinsekten 
zu fördern: 

(1) Die Anlage von Blühstrei
fen darf nicht in Konkurrenz 
zur Anlage von Ackerrand-
streifen und Schutzäckern 
stehen! Auf Äckern mit selte
nen und gefährdeten Acker
wildkräutern in der Samen
bank muss die Entwicklung 
der Spontanvegetation Vor
rang haben. Die langfristige 
Sicherung sollte durch die 
Einrichtung von Schutzäckern 
und Ackerrandstreifen erfol
gen, die bundesweit ausgewei
tet werden müssen. Die Be
wirtschaftung sollte sich an 
den vorliegenden Empfeh
lungen für die Bewirtschaf 
tung von Schutzäckern (www.
schutzaecker.de/?leitfaden) 
orientieren und an eine Natur
schutzberatung gekoppelt wer
den (Förderhöhe: 300 bis 
1 000 €/ha, je nach Bodengü
te). Die Fördersätze für den 
Schutz und die Entwicklung 
von Ackerwildkräutern sind 
denen für Blühflächenansaa
ten mindestens anzugleichen 
bzw. die Erhaltung der boden
bürtigen Artenvielfalt der 
Ackerwildkräuter und ihrer 
Bestäuberinsekten mit einem 
Bonus von mindestens 25 % 
über der Blühflächenansaat zu 
fördern. Zudem müssen die 
Programme flexibel gestaltbar 
sein, um den spezifischen Be
wirtschaftungsAnsprüchen 
der verschiedenen Ackerwild
krautBiozönosen gerecht zu 
werden (beispielsweise geziel
te Fördermöglichkeiten für 
seltene Spätblüher bei deren 
Auftreten; möglichst flexible 
Bewirtschaftungsvorgaben, 
Betreuung durch Naturschutz
berater).
(2) Eine fachlich kompetente 
einzelbetriebliche Natur-
schutzberatung der Landwir
te zur Ackerwildkrautflora und 

zur Blühflächenansaat ist in 
allen Bundesländern zwin
gend nötig, damit Landwirt
schaft und Naturschutz sach
gemäße Entscheidungen tref
fen können und zudem eine 
effiziente Kombination von 
AUM und ökologischen Vor
rangflächen der 1. Säule ge
währleistet wird.
(3) Mehrjährige Blühflächen 
erzielen generell für die Insek
tenfauna (und andere Tiere 
der Feldflur, z.B. Vögel, Nie
derwild) eine höhere ökologi
sche Wertigkeit als einjährige 
Blühflächen, da diese auch für 
stärker spezialisierte Wildin
sekten ganzjährig Lebens und 
Nahrungsraum bieten. Von 
besonderem Wert ist die frühe 
Blütentracht überjähriger Ar
ten bereits im zeitigen Früh
jahr. Auch für mehrjährige 
Ansaaten, die vor allem aus 
Arten des Grünlandes und der 
Säume zusammengestellt wer
den, sollte das Gebot zur Ver
wendung autochthonen* Saat
gutes gelten. Praxistaugliche 
Strategien und Konzepte zur 
Ansaat mehrjähriger autoch
thoner Wildpflanzen (s.o.) 
sollten entwickelt und geför
dert werden. Grundlagen lie
fert das Papier „Eckpunkte für 
die Umsetzung eines praxiso
rientierten Blühflächenkon
zepts“ (www.bluehendeland
schaft.de, Rubrik „Politische 
Stellungnahmen und Positi
onspapiere“; Fördersätze je 
nach Bodengüte für zwei und 
mehrjährige Mischungen 500 
bis 800 €/ha).
(4) Ansaat-Blühstreifen mit 
Wildpflanzen sollten im glei
chen Naturraum produziertes 
bzw. von dort stammendes 
Saatgut verwenden, um die 
autochthonen Populationen 
nicht zu gefährden. Keinesfalls 
sollten gebietsfremde Acker
wildkräuter eingebracht wer
den, die Populationen am 

*  Altgriechisch αὐτός autós „selbst“ und 
χθών chthōn „Erde“, also etwa „ein
heimisch“, „eingeboren“, „alteinge
sessen“, „bodenständig“ oder „an Ort 
und Stelle entstanden“. In der vege
tationskundlichen Literatur wird als 
Radius mehrfach die Zahl von 50 km 
als „autochthon“ bezeichnet.

Standort u.U. weiter schwä
chen können. Diese Verpflich
tung zur Verwendung lokal 
produzierten Saatguts muss in 
der Berechnung der Fördersät
ze berücksichtigt werden, da 
autochthone Saaten erhöhte 
Kosten verursachen.
(5) Bei der Anlage einjähriger 
Ansaat-Blühstreifen und -flä-
chen sollten erprobte Kul
turarten (Buchweizen, Gelb
senf, Phacelia, Ölrettich u.a.) 
Verwendung finden, die sich 
nicht mit WildpflanzenPopu
lationen kreuzen. Solche An
saatflächen sollten besonders 
die Trachtlücke in den Som
mermonaten von Juni bis Au
gust (September) ausgleichen. 
Dies kann entweder durch 
gestaffelte Ansaatzeitpunkte 
oder durch eine entsprechend 
späte Aussaat im Mai/Juni ge
währleistet werden. Hierbei 
sind vielfältige Artenmischun
gen mit variablen Blühzeiten 
und verschiedenen funktiona
len Blütentypen Ein oder 
WenigArtenMischungen vor
zuziehen. Bienen, Schmetter
linge, Fliegen oder Käfer haben 
jeweils spezielle Ansprüche an 
Blütentypen und Nahrungsan
gebot. Zehn verschiedene Mi
schungspartner sollten die 
Untergrenze bilden. Sinnvolle 
Mischungspartner sind z.B. 
Buchweizen als Früh und ver
schiedene Kleearten, z.B. Ale
xandriner und Inkarnatklee, 
als Spätblüher (Fördersätze je 
nach Bodengüte für einjährige 
Mischungen: 250 bis 400 €/
ha).
(6) Wissenslücken zur aktu-
ellen Verbreitung schützens
werter Vorkommen von Acker
wildkräutern müssen geschlos
sen werden, um die Entschei
dungsgrundlage für die Aus
wahl der Maßnahmen zu ver
bessern. 
(7) Eine Einbringung autoch-
thoner Ackerwildkräuter zur 
Reetablierung oder Wiederan
reicherung der botanischen 
Artenvielfalt sollte nur dort 
gezielt erfolgen, wo die Arten
zusammensetzung der aktuel
len Vegetation zuvor unter
sucht wurde. Ein aktuelles 
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Forschungsprojekt** erforscht 
derzeit die Grundlagen und 
erarbeitet praktische Umset
zungsempfehlungen für die 
gezielte Ansiedlung autoch
thoner Ackerwildkräuter auf 
floristisch verarmten Äckern. 
Generell hat die Einbringung 
nur dort Sinn, wo eine lang
fristige Perspektive einer Be
wirtschaftung ohne Herbi

**  „Wiederansiedlung seltener und 
gefährdeter Ackerwildpflanzen na
turräumlicher Herkünfte auf Öko
betrieben“, www.ackerwildkraut
schutz.de (Projekt, gefördert vom 
BMELV, Abschluss 2014)

zideinsatz besteht (z.B. 
Schutzäcker, Ökolandbau).

Die Verfasser dieses Positi-
onspapiers appellieren dar-
an, diese Vorschläge bei der 
Ausgestaltung von Förder-
programmen der Bundeslän-
der zu berücksichtigen. Pro
gramme müssen so ausgestal
tet werden, dass sich die För
derung autochthoner Acker
wildkräuter und bedrohter 
spezialisierter Bestäuberinsek
ten ergänzen. Unsere Vorschlä
ge tragen somit zu einem ko
härenten und nachhaltigen 

Schutz der Ökosystemfunktio
nen von Agrarbiozönosen bei.
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Unter dem Titel „Innovative Fi-
nanzierungsmechanismen für 
den Erhalt der Biodiversität – 
Win-win-Situationen für Natur 
und Wirtschaft“ fand in Berlin 
ein Expertenworkshop zu Pay-
ments for Ecosystem Services 
(PES) und Biodiversitäts-Offsets 
statt. Veranstalter waren die 
Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
und der Global Nature Fund 
(GNF) mit Unterstützung des 
Bundesamtes für Naturschutz.

Es besteht eine große Finan
zierungslücke für den Schutz 
der biologischen Vielfalt welt
weit. Zuletzt wurde im Okto
ber 2012 von der Vertragsstaa
tenkonferenz der Biodiver
sitätskonvention (CBD) eine 
Schätzung der benötigten Fi
nanzmittel zur Erreichung des 
2010 beschlossenen strategi
schen Plans, der sog. Aichi
Ziele, veröffentlicht. Diese 20 
Ziele sind umfassend und be
inhalten z.B. die Vorgabe, die 
Rate des Verlusts an Lebens
räumen bis 2020 zu halbieren. 
Um das zu erreichen, wird ein 
jährlicher Finanzbedarf von 
150 bis 440 Mrd. USD veran
schlagt. Daher war eines der 
wichtigsten Ergebnisse der 
letzten Vertragsstaatenkonfe
renz, dass die Zahlungen an 
Entwicklungsländer zur Errei
chung dieser 20 Ziele verdop
pelt werden. 

Hiermit ist nur ein erster 
Schritt getan, so dass alle Ins
trumente genutzt werden müs

sen, die zum Erhalt der Biodi
versität beitragen können. Aus 
diesem Grund konzentrierte 
sich der Expertenworkshop in 
Berlin auf zwei derzeit viel dis
kutierte marktbasierte Instru
mente: BiodiversitätsOffsets 
sowie Payments for Ecosystem 
Services (PES). Während Ers
tere vor allem zum Ausgleich 
negativer Auswirkungen ge
nutzt werden, kommen PES 
zur Anwendung, wenn es um 
die Förderung von positivem 
Handeln oder um das Unter
lassen von Schädigungen geht.

Deutschland hat im Bereich 
der Kompensierung von Ein
griffen durch die Regelungen 
des BNatSchG und der Länder
naturschutzgesetze bereits ei
nige Erfahrungen gesammelt. 
Jedoch ist das Potenzial, das 
durch Kombination dieses In
struments mit einem System 
von Flächenpools und Ökokon
ten gegeben ist, noch nicht 
ausgeschöpft. Die Anwendung 
von sogenannten PES befindet 
sich dagegen noch in einem 
Anfangsstadium.

Biodiversitäts-Offsets/ 
Habitat Banking
Dr. Thorsten Permien (Minis
terium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucher
schutz MecklenburgVorpom
mern) stellte die dort entwi
ckelten Instrumente Waldaktie 
und Moorfutures vor. Durch 
den Kauf von Waldaktien kön
nen Urlaubsgäste ihre Emissi
onen ausgleichen, die während 
des Urlaubs anfallen. Mit den 
Finanzmitteln werden Bäume 
angepflanzt. Bei den Moor
futures wird durch die Wieder
vernässung von Mooren weni
ger CO2 an die Atmosphäre 
abgegeben und diese Speiche
rung in Form von Zertifikaten 
bescheinigt. Diese können von 
Unternehmen gekauft werden, 
um freiwillig Emissionen aus
zugleichen. Gleichzeitig wird 
ein Beitrag zum Erhalt eines 
einzigartigen Ökosystems.

Der MoorFuturesStandard 
wurde auf Basis des Verified 
Carbon Standard entwickelt. 
Es müssen aber nicht alle Kri
terien vollständig übernom

men werden, da es in Deutsch
land Doppelungen zwischen 
den gebräuchlichen Standards 
und der Gesetzgebung gibt. 
Eine Zertifizierung mit Kli
mastandards würde die Kosten 
erhöhen. Das Land garantiert 
die langfristige Speicherung 
der Treibhausgase. Ein weite
rer Erfolgsfaktor für die Moor
futures ist deren Sichtbarkeit 
und Kommunikation, mit der 
der vielfältige Wert der Öko
systeme dargestellt und „ver
marktbar“ wird.

Ein wichtiges Erfordernis 
bei der Klimakompensation ist 
die Zusätzlichkeit der Maß
nahmen. Eine Maßnahme ist 
zusätzlich, wenn sie Aktivitä
ten beinhaltet, die nur durch 
die Einnahmen der Kohlen
stoffzertifikate möglich sind 
und nicht ohnehin durchzu
führen sind. Die Wiedervernäs
sung der Moore wird explizit 
nicht in bereits existierenden 
Schutzgebieten durchgeführt 
und die verwendeten Mittel für 
die Maßnahmen kommen nur 
aus dem Verkauf der Zertifika
te.

Suleika Suntken (DUH) 
stellte anhand der USA, Aus
traliens und Deutschlands die 
weite Bandbreite der Bio
diversitätsOffset Systeme vor. 
Die Designoptionen betreffen 
vor allem den funktionalen 
und räumlichen Zusammen
hang der Kompensationsmaß
nahme, die Möglichkeit einer 
Ersatzzahlung, die Dauer der 

t a g u n g e n

biodiversität innovativ finanzieren
Payments for Ecosystem Services (PES) und 
BiodiversitätsOffsets
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